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1. Ausgangslage 

Vorübergehende Aufenthalte in einem Pflegeheim sind ein wichtiges Element zur Entlastung von 
pflegenden Angehörigen oder wenn ein vorübergehender Pflegebedarf nicht mit ambulanten Diens-
ten sichergestellt werden kann.1 
 
Zur Pflegeheimtaxe für Hotellerie, Betreuung und Pflege (abgestuft nach Bedarf) wird ein Zuschlag 
von CHF 30/Tag berechnet. Die daraus resultierende Tagestaxe wird bei der Berechnung von Er-
gänzungsleistungen zur AHV berücksichtigt. 

2. Voraussetzungen 

• Entlastungsaufenthalt von zu Hause aus (Entlastungsaufenthalt H) 
Bei einem Eintritt von zu Hause aus muss ein Pflegebedarf festgestellt worden sein (z. B. 
Arztzeugnis mit entsprechendem Hinweis, laufender Beitrag an die Pflege zu Hause, Hilflo-
senentschädigung, regelmässiger Besuch eines Tagespflegeheims, laufende Spitex-Pflege). 

 

• Entlastungsaufenthalt aus einem Spital (Entlastungsaufenthalt S) 
Bei einem direkten Übertritt aus einem Spital ist eine Pflegebedarfsabklärung durch die 
Abteilung Langzeitpflege des Gesundheitsdepartements notwendig. Der Zuschlag von 
30 CHF/Tag entfällt ab dem 15. Tag. 

 
Die Dauer eines Entlastungsaufenthaltes H ist bei Eintritt von Zuhause aus auf 60 Tage (pro Auf-
enthalt bzw. pro Jahr) begrenzt. Bei einem direkten Übertritt aus einem Spital ist der Entlastungs-
aufenthalt S in der Regel auf 14 Tage beschränkt. In Ausnahmefällen kann dieser Aufenthalt durch 
die Abteilung Langzeitpflege verlängert werden. 

3. Abrechnung 

Das Pflegeheim stellt dem Kanton bzw. der Gemeinde die Restfinanzierung in Rechnung. 

4. Ansprechpartnerin bei Unklarheiten 

Gesundheitsdepartement Basel-Stadt 
Bereich Gesundheitsversorgung 
Abteilung Langzeitpflege 
Malzgasse 30 
4001 Basel 
Tel.: 061 205 32 52 
E-Mail: langzeitpflege.baselstadt@hin.ch 
www.bs.ch/gesundheitsversorgung/alters-und-langzeitpflege 
 
Dieses Merkblatt hat lediglich informativen Charakter. Für die Rechtsanwendung im Einzelfall sind ausschliesslich die 
gesetzlichen Bestimmungen massgebend. 

 
1 Grundlage bildet der Pflegeheim-Rahmenvertrag für die Jahre 2022 bis 2025 zwischen dem Kanton Basel-Stadt und CURAVIVA Basel-Stadt vom 
7. Dezember 2021. 
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